
E-04-087 Energiewende 2.0: Nutzen statt Abwürgen
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Änderungsantrag zu E-04

Von Zeile 86 bis 88:
Wir wollen die Energiewende kosteneffizient beschleunigen und weiterentwickeln. Das muss beherzt,
konsequent digital und mit hohen Sicherheitsstandards und möglichst viel Innovation, vor[Leerzeichen]

Begründung

Dass Datensouveränität, Datenschutz und Datensicherheit in dem Antrag gar nicht auftauchen, gibt ein
verheerendes Bild ab. Gerade das in Deutschland entwickelte intelligente Messsystem stellt in der EU
den Stand der Technik dar. Deswegen gibt es von der Europäischen Kommissionen einen
Normungsauftrag für ein Smart Meter Gateway nach dem Vorbild der BSI-Technologie zur Absicherung
von kritischen Teilen bei der Digitalisierung der Energiewende in Europa.

Mit dem Cyber Resilience Act und dem Data Act hat die EU wichtige Grundlagen gelegt, die auch auf
den Energiemarkt ihre Wirkung entfalten müssen. Was wir an digitaler Infrastruktur einbauen, muss den
höchsten Sicherheitsanforderung genügen und darf nicht in Abhängigkeit von großen Digitalkonzernen
aus den USA münden.

weitere Antragsteller*innen

Ilka Sander-Maas (KV Münster); Christa Stiller-Ludwig (KV Hagen); Marc Zietan (KV Essen); Beate
Bänsch-Baltruschat (KV Bonn); Gabriele Siegert (KV Duisburg); Thomas Reimeier (KV Lippe); Holger
Wenner (KV Warendorf); Gerhard Schwemm (KV Duisburg); Matthias Werny (KV Dortmund); Susanne
Stark (KV Leverkusen); Christian Masser (KV Südliche Weinstraße); Katharina Niering (KV Südliche
Weinstraße); Timo Broeker (KV Lippe); Dietmar Kurz (KV Nordwestmecklenburg); Walter Zuber (KV
Aurich-Norden); Tim Lautner (KV Münster); Cornelia Stump (KV Bad Dürkheim); Burkhard Köppen (KV
Traunstein); Tobias Ernstberger (KV Münster); sowie 34 weitere Antragsteller*innen, die online auf
Antragsgrün eingesehen werden können.
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